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Beschluss zur Änderung der Richtlinie 
der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt zur Dienstbereitschaft der Apotheken  
 

 
 
Die Apothekerkammer Sachsen-Anhalt ist gemäß § 5 Abs. 6 des Gesetzes über die 
Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt vom 13. Juli 1994 (GVBl. LSA S. 832), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. LSA S. 37), zuständige 
Behörde für Aufgaben im Sinne des § 23 Apothekenbetriebsordnung. 
 
Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt hat am 22. November 
2023 folgende Änderung der Richtlinie der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt zur 
Dienstbereitschaft der Apotheken vom 17. November 2010 (Pharmazeutische Zeitung vom 
25.11.2010, S. 119), zuletzt geändert durch Beschluss der Kammerversammlung am 11. 
Juni 2014 (Pharmazeutische Zeitung vom 17.07.2014, S. 83), beschlossen. 
 
 
 

Artikel 1 
 

1.) In § 4 Abs. 2 b S. 1 wird die Zahl „10“ gestrichen und durch die Zahl „15“ ersetzt.  
 
2.) § 4 Abs. 2 b S. 2 wird gestrichen. 
 
3.) § 5 Abs. 2 S. 2 wird gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt: 
 

„Die von der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt bestimmten Notdienstverantwortlichen 
haben die Dienstpläne und ihre Änderungen bis zum 30. September des laufenden 
Jahres bei der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt zur Genehmigung einzureichen.“ 

 
 
 

Artikel 2 
 
Die Änderung der Richtlinie der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt zur Dienstbereitschaft 
der Apotheken tritt zum 15. Dezember 2023 in Kraft.  
 
Die vorstehende, von der Kammerversammlung am 22. November 2023 beschlossene 
Änderung der Richtlinie der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt zur Dienstbereitschaft der 
Apotheken, wird hiermit ausgefertigt.  
 
Magdeburg, 24. November 2023 
 
 
Dr. Jens-Andreas Münch 
Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt 
 


